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Homo sapiens: Anthroprologie 

Å Lange postpartale Bedürftigkeit  

Å Überlebensgrundsatz der sozialen Einbindung  

Å Späte eigene Zeugungsfähigkeit  

Å Robinson-Crusoe-Schauer  

Å Harry Harlow (Affenexperimente) 

ÅMary Ainsworth (strange situations: Bindungstheorie)  
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Kaiser Friedrich II. von Hohenstaufen  

26. Dezember 1194 bis 13. Dezember 1250: 

Å Sprachexperimente an Waisenkinder mit Todesfolge 

 

Kaspar Hauser  

30. April 1812 bis 17. Dezember 1833 

Å Findlingskind rätselhaften Ursprungs, mit rätselhafter Sprache, 

Psyche und Tod  

 

Isolationsfolter 

 

Vereinsamungsparanoid im Senium 

Vereinsamungs- und Verwahrlosungsfolgen  
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Å Harry Harlow 

Å 31.10.1905 bis 06.12.1981 

ÅWisconsin, USA  

Å APA Vorsitzender   

ÅGrausame Erforschung, grausame 

Verhältnisse 

Å Neuorientierung der Nachkriegspädagogik 

und Grundlage der Entwicklung der 

psychoanalytischen Bindungstheorie 

 

Harry Harlow 
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Harry Harlow - Versuchsanordnung 

Quelle: http://www1.appstate.edu/~kms/classes/psy5150/images/Harlow1.jpg 

Drahtmutter oder Stoffmutter  
 
Ernährung   oder Körperkontakt  
 
1   h             zu      17 h (von 24 h) 
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Video 1. Teil    

Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=OrNBEhzjg8I 

Draht-Mutter oder Stoff-Mutter 
Ernährung oder Körperkontakt   
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Mary Ainsworth und die experimentellen Entwicklung der 

Bindungstheorie in der modernen Psychoanalyse 

strange situation: 

Schnellerer Erregungsabbau bei sicherer Bindung,  

anhaltender Stress bei unsicheren Bindungstypen mit der Folge 
psychosomatischer Symptome und Vernachlässigung eigener Kinder.  
Quelle:_ http://i.ytimg.com/vi/QTsewNrHUHU/hqdefault.jpg; http://www.feministvoices.com/ 
assets/Women-Past/Ainsworth/ 
Mary-Ainsworth-255x300.jpg  

01.12.1913 bis 21.03.1999 
Virginia  
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Gesetz zu dem Übereinkommen der Vereinten Nationen vom 
13. Dezember 2006 über die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen vom 21. Dezember 2008 

Artikel 1 - Zweck 

Zweck dieses Übereinkommens ist es, den vollen und gleichberechtigten Genuss aller 
Menschenrechte und Grundfreiheiten durch alle Menschen mit Behinderungen zu 
fördern, zu schützen und zu gewährleisten und die Achtung der ihnen innewohnenden 
Würde zu fördern.  

 

Zu den Menschen mit Behinderungen zählen Menschen, die langfristige körperliche, 
seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, welche sie in 
Wechselwirkung mit verschiedenen Barrieren an der vollen, wirksamen und 
gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft hindern können. 

Quelle: Bundesgesetzblatt Jahrgang 2008 Teil II Nr. 35, ausgegeben zu Bonn am 31. Dezember 2008 
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Artikel 14 - Freiheit und Sicherheit der Person 

(1) Die Vertragsstaaten gewährleisten, 

 

a) dass Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen das Recht auf 
persönliche Freiheit und Sicherheit genießen; 

 

b)  dass Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen die Freiheit 
nicht rechtswidrig oder willkürlich entzogen wird, dass jede Freiheitsentziehung 
im Einklang mit dem Gesetz erfolgt und dass das Vorliegen einer Behinderung in 
keinem Fall eine Freiheitsentziehung rechtfertigt. 

Gesetz zu dem Übereinkommen der Vereinten Nationen vom 
13. Dezember 2006 über die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen vom 21. Dezember 2008 

Quelle: Bundesgesetzblatt Jahrgang 2008 Teil II Nr. 35, ausgegeben zu Bonn am 31. Dezember 2008 
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Artikel 23 - Achtung der Wohnung und der Familie 

(4) Die Vertragsstaaten gewährleisten, dass ein Kind nicht gegen den Willen seiner 
Eltern von diesen getrennt wird, es sei denn, dass die zuständigen Behörden in einer 
gerichtlich nachprüfbaren Entscheidung nach den anzuwendenden Rechtsvorschriften 
und Verfahren bestimmen, dass diese Trennung zum Wohl des Kindes notwendig ist. 
In keinem Fall darf das Kind aufgrund einer Behinderung entweder des Kindes oder 
eines oder beider Elternteile von den Eltern getrennt  werden. 

Gesetz zu dem Übereinkommen der Vereinten Nationen vom 
13. Dezember 2006 über die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen vom 21. Dezember 2008 

Quelle: Bundesgesetzblatt Jahrgang 2008 Teil II Nr. 35, ausgegeben zu Bonn am 31. Dezember 2008 
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Ideologie der Gleichheit  

Quelle: bidok.uibk.ac.at; Karikatur von Hans Traxler 
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Die Gleichheit aller Menschen und die Inklusion aller 
Behinderter: Idee oder Ideologie? 

„Keine Paradoxie zeitgenössischer Politik ist von einer bittereren Ironie 
erfüllt als die Diskrepanz wohlmeinender Idealisten, welche beharrlich 
Rechte als unabdingbare Menschenrechte hinstellen, derer sich nur die 
Bürger der blühendsten und zivilisiertesten Länder erfreuen, und die 
Situation der Entrechteten selbst.“  
(Quelle: Hannah Arendt, 1943, we refugees) 
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Inklusionsmodelle 

Die Ideologie der Gleichheit und 
das Versprechen der Inklusion 
leugnet in guter Absicht die 
Realität der Behinderung und 
verhöhnt die Behinderten. 

 

Das Angebot der Gemeinsamkeit 
unter einem Dach (Integration) 
unter Anerkennung des 
Andersseins des Anderen könnte 
das Ziel sein.   

Quelle: 
http://www.behindertenrechtskonven
tion.info/inklusion-3693/ 14 
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Sterbehilfe – Rechtslage in Deutschland                          I 

Å Selbsttötung … 
und Selbsttötungsversuche sind straffrei 

ÅAktive Sterbehilfe … 
ist unabhängig von den Motiven des Täters strafbar (§ 212 StGB – 
Totschlag, 1 – 10 Jahre Freiheitsentzug) 

ÅTötung auf Verlangen … 
bei ausdrücklichem Patientenwillen strafbar (§ 216 StGB – 6 Monate 
bis 5 Jahre Freiheitsentzug.   

Å Beihilfe zur Selbsttötung …  

Assistierter Suizid ist nur dann straffrei, wenn das Opfer letztlich 
seinen Tod selbst herbeiführt und der Suizidhelfer nicht 
geschäftsmäßig handelt (§ 217 StGB, seit 6. November 2015)  
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STRAFBAR 



Quelle: www.dejure.org 
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Quelle: www.dejure.org 
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Sterbehilfe – Rechtslage in Deutschland                         II 

Å Indirekte Sterbehilfe …  

Lebensverkürzung durch palliative Maßnahmen, primär zur 
Schmerzlinderung ist nicht strafbar, wenn sie dem ausdrücklichen 
Patienten-Willen entspricht. Rechtsgüterabwägung: schmerzfreies 
Sterben vs. Lebensverlängerung  

Å Passive Sterbehilfe … 

Sterben lassen bedeutet den Verzicht auf lebensverlängernde 
Maßnahmen, z. B. künstliche Beatmung und ist nicht strafbar, wenn 
sie dem ausgesprochenen Patienten-Willen entspricht 
(Patientenverfügung oder Vorsorgevollmacht).  
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NICHT STRAFBAR, WENN … 



Umfrage der Bundesärztekammer 2009 

Quelle: http://www.cdl-rlp.de/Unsere_Arbeit/Sterbehilfe/Umfrage-Bundesaerztekammer.html 
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Umfrage der Deutschen Gesellschaft für 
Palliativmedizin (DPG) 2015  

Ja, zum Verbot der 
organisierten Suizidhilfe 

Unentschieden 

Nein 

Keine Angabe 

Quelle: http://www.cdl-rlp.de/Unsere_Arbeit/Sterbehilfe/DGP-Umfrage-assistierter-Suizid.html 
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Die Bedenken gegen Sterbehilfe:  

ÅWer über menschliches Leben verfügen möchte, der muss 
entscheiden, ob es wert oder unwert ist, weiter gelebt zu werden. 

Å Ein Mensch, der einen Tag aufgrund einer starken Depression 
sterben möchte, wird dies bereits am nächsten Tag revidieren. 

Å Ein Missbrauch durch Angehörige, welche den materiellen Vorteil 
suchen, ist nicht auszuschließen. 

Å Einem Arzt, der dem Leben verpflichtet ist, wird zugemutet, aktiv 
eine Tötungshandlung durchzuführen. 

ÅWege der Leidensminderung und einer würdigen Sterbebegleitung 
werden zugunsten der bequemeren und preiswerteren Lösung 
verworfen. 

Å Der Druck auf Schwerkranke, der Gesellschaft nicht weiter zur Last 
zu fallen und das Angebot der Sterbehilfe zu nutzen, wird erhöht. 
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Quelle: http://www.cdl-rlp.de/Unsere_Arbeit/Sterbehilfe.html 



Ärzte im Nationalsozialismus: Medizin ohne Menschlichkeit, Dokumente …  

Quelle:  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fa/Bundesarchiv_Bild_183-
B19889,_Artemowsk,_Untersuchung_auf_Arbeitstauglichkeit.jpg 
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„… Die Würde des Menschen gehört ins Zentrum unserer Überlegungen.  

Achtsamkeit ist nötig, wenn Schwache, jene, die nicht der Norm entsprechen und nicht die 
Normen erfüllen, als Last und Belastung gesehen werden … Gleichzeitig ist es unsere 
Aufgabe, der Faszination des Starken entgegenzuwirken. …“ 

 
„ … Wir müssen aufmerksam sein, wenn über das Leben anderer gesagt wird, es sei nicht 
lebenswert oder lebensunwert. 

  

Wir müssen dagegen halten, wenn sozialdarwinistisches Gedankengut sich breit macht oder 
Euthanasie als „Tötung auf Verlangen“ oder „Tötung aus Mitleid“ hoffähig wird. 

  

Wir müssen skeptisch sein gegenüber Heilsversprechen in der Medizin, die suggerieren, 
man könne Krankheit, Leiden und Behinderung eliminieren. 

Wir müssen alles tun, um der Exklusion, dem Ausschluss psychisch Kranker 
entgegenzuwirken. Je größer die Kluft zwischen Gesunden und Kranken ist, um so mehr 
werden psychisch Kranke stigmatisiert. …“ 

 

Chefärztin Dr. I. Munk, Berlin für den Vorstand des 
Chefarztarbeitskreises ACKPA am 1. September 2007 am 
Gedenkstein der Tiergartenstraße 4 in Berlin 
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Neufassung der Berufsordnung der 
Landesärztekammer Brandenburg  

§ 16 

Beistand für Sterbende 

 

Ärztinnen und Ärzte haben Sterbenden unter Wahrung ihrer Würde 
und Achtung ihres Willens beizustehen. Es ist ihnen verboten, 
Patientinnen und Patienten auf deren Verlangen zu töten. Sie dürfen 
keine Hilfe zur Selbsttötung leisten.  
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…. 

Auf den folgenden 4 Seiten wird zitiert aus diesem Artikel  

 

Quelle: Beine, KH. Falsches Mitleid – tödliche Konsequenzen … 
Psychiatrische Praxis 2014; 41 Supplement 1: S63-S68  
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Patiententötung 
- Konfliktvermeidung  

„... An den meisten Tatorten fallen massive, lange andauernde 
Konflikte, Kompetenzstreitigkeiten und daraus resultierende unklare 
bis widersprüchliche Handlungsanweisungen auf. Die Konflikte und 
Spannungen wurden aber nicht offen angegangen, sondern 
verschleppt und kaschiert. Dringend notwenige kritische 
Rückmeldungen blieben aus, obwohl Fehler deutlich erkennbar 
waren…“  
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Quelle: Beine, KH. Falsches Mitleid – tödliche Konsequenzen … Psychiatrische Praxis 2014; 41 Supplement 1: S63-S68  



Patiententötung  
- Grenzverletzung und Grauzonenentwicklung 

„… Insbesondere suchte niemand das direkte Gespräch mit den 
verdächtigen Kollegen. In einem schleichenden Prozess wurden 
Grenzverletzungen alltäglich, und es entwickelten sich Grauzonen, in 
denen unkontrolliert gehandelt wurde…“ 
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Quelle: Beine, KH. Falsches Mitleid – tödliche Konsequenzen … Psychiatrische Praxis 2014; 41 Supplement 1: S63-S68  



Patiententötung 
- Versagen der Vorgesetzten   

„… Mit ersten internen Verdächtigungen konfrontiert, reicht das 
Verhalten des Vorgesetzten von unzureichenden 
Aufklärungsbemühungen bis hin zu offensichtlichem Desinteresse und 
Verdrängungen. …  

 

… Die Tragik dieser internen Aufdeckungsbarrieren besteht darin, dass 
weitere Krankentötungen geschehen sind, obwohl es deutliche 
Hinweise gab oder der Verdacht schon ausgesprochen war. …“  
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Quelle: Beine, KH. Falsches Mitleid – tödliche Konsequenzen … Psychiatrische Praxis 2014; 41 Supplement 1: S63-S68  



Patiententötung 
- Patiententötungen durch:   

Å Insbesondere Krankenpflege  
Å unterschiedliche Qualifikationsniveaus  
Å unterschiedliche Altersgruppen 
Å eher männlich 
Å fast immer schuldfähig  
Å kein übergreifendes Erklärungsmuster  
Å keine typischen Lebenssituationen  
Å meist verrohte Sprache  
Å verblüffende Prognosen zum Todeszeitpunkt  
Å Tötung durch Medikamente oder Ersticken  
Å Subjektives Motiv: Mitleid  
Å Persönlichkeitsmerkmal: hilflose Helfer  
Å Selbstwertstörung mit Bedarf an Lob und Anerkennung  
Å Sozialprestige der Gesundheitsberufe bei der Berufswahl, in Diskrepanz zur Realität 
Å Vereinsamung der Täter  
Å Keine Reaktion der Kollegen und Vorgesetzten, Supervision? 
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Quelle: Beine, KH. Falsches Mitleid – tödliche Konsequenzen … Psychiatrische Praxis 2014; 41 Supplement 1: S63-S68  



Demenz: Psychodynamik bei pflegenden 
Angehörigen 
 

Verleugnung 

Selbstaufgabe 

Bedürfnisverzicht 

Trennungsvermeidung 

Vereinsamung 

Isolation (beklagt aber nicht durchbrochen) 

Aufopferung (mit Gewaltphantasien und Todeswünsche) 

Schuld- und Insuffizienzgefühle 

Depression 
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Grundsätze für die Versorgung von Demenzpatienten 

Risikoabwägung 

Betreuer müssen einen vernünftigen Kompromiss zwischen zwei 
schwer zu vereinbarenden Bestrebungen finden: dem Wunsch 
nach der beruhigenden Gewissheit, dem Kranken ein Maximum an 
Sicherheit zu bieten, und der Aussicht, es genießen zu können, 
wenn man den Kranken gewähren lässt. Leben ist jedoch immer 
mit Risiko verbunden, besonders wenn man einem dementen 
alten Menschen noch eigene Erlebens- und Aktivitätsräume 
erhalten will.  Quelle: AlzheimerForum  - Zehn Regeln zum Umgang mit Demenz-

Kranken, Jens Bruder, Hamburg 
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Benjamin Franklin: „Wer die Freiheit aufgibt um Sicherheit zu 
gewinnen, der wird am Ende beides verlieren.“   
 



Atul Gawande 

„Medicine has triumphed in modern times, transforming the dangers 
of childbirth, injury, and disease from harrowing to manageable. But 
when it comes to the inescapable realities of aging and death, what 
medicine can do often runs counter to what it should…“ 
Quelle: Atul Gawande, Being Mortal, Medicine and What Matters in the End 

 

Å Diabetes 

Å RR ą 

Å Sturzrisiko 

Å Leistenbruch 
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Trauer in Gemeinsamkeit  

Ernst Barlach (1879-1939), 
(Der Tod), Bronzeplastik 1925  
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O Tod, wie bitter bist du,  

Wenn an dich gedenket ein Mensch 
der gute Tage und genug hat und 
ohne Sorgen lebet, und dem es 
wohl geht in allen Dingen und noch 
wohl essen mag! 

 

O Tod, wie wohl tust du dem 
Dürftigen, der da schwach und alt 
ist, der in allen  Sorgen steckt, und 
nichts Besseres zu hoffen noch zu 
erwarten hat! 

 

Text: Sirach, Kap. 41, Vers 4 
Musik: Johannes Brahms: Vier 
ernste Gesänge, Thomas Quasthoff 


